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Betreff:  

Namensänderung der Schulkindergärten in Unterbalbach und Waldenhausen 

 

 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr 08.03.2017 nicht öffentlich 

Kreistag 22.03.2017 öffentlich 

 

 

Beschlussantrag: 

 

1. Der „Schulkindergarten für Geistig- und Sprachbehinderte Waldenhausen“ wird  

 umbenannt in 

 

„Schulkindergarten Waldenhausen 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und Sprache.“ 

 

2. Der „Schulkindergarten für Geistigbehinderte Unterbalbach“ führt zukünftig die  

    Bezeichnung 

 

„Schulkindergarten Unterbalbach 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.“ 

 

 

Der Vorsitzende des Kreistages 

Landrat Reinhard Frank 
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1. Sachverhalt: 

 

Bislang ist die offizielle Bezeichnung des Schulkindergartens in Waldenhausen 

„Schulkindergarten für Geistig- und Sprachbehinderte Waldenhausen“.  

 

Die derzeitige Bezeichnung des Schulkindergartens in Unterbalbach lautet 

„Schulkindergarten für Geistigbehinderte Unterbalbach“ . 

 

Seit der Schulgesetzänderung im August 2015 soll der Behindertenbegriff im Schulnamen 

nicht mehr geführt werden.  

 

Es wird deshalb vorgeschlagen, die beiden Einrichtungen umzubenennen in: 

 

„Schulkindergarten Waldenhausen 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und Sprache.“ 

 

bzw. 

 

„Schulkindergarten Unterbalbach 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.“ 

 

Die Zustimmung des Staatlichen Schulamtes wurde vorab eingeholt. Der Beschluss des 

Kreistags ist dem Staatlichen Schulamt Künzelsau anzuzeigen.  

 

2. Finanzielle Auswirkungen 

Zusätzlich anfallende Kosten für Beschilderung etc. werden aus dem laufenden Schulbudget 

finanziert. 
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